
Warum gibt es eine Handyregelung?
Durch die Festlegung klarer Regeln möchten wir 
eine gute Schulatmosphäre fördern, in der es we-
nig Konflikte zwischen Schülern und Lehrern und 
Schülern untereinander gibt. 
Wir wollen vermeiden, dass
• der Unterricht durch die Benutzung des Han-

dys gestört wird.
• Mobbing gegen Lehrer und Schüler erfolgt. 
• Aktionen ausgeführt werden, die strafbar sind. 

..

Gut zu wissen...
• das heimliche Filmen oder Fotografieren von 

Personen und das Umherzeigen dieser Auf-
nahmen, 

• das Filmen oder Fotografieren von Körperver-
letzungen (“Happy Slapping“) und das Umher-
zeigen dieser Aufnahmen, auch wenn ihr selbst 
nicht Gewalt angewendet habt,

• bereits der Besitz von gewaltverherrlichenden 
Fotos oder Filmen (“Snuff-Videos“),

• das Zeigen oder Weiterleiten von pornografi-
schen Bildern oder Filmen, 

• das Senden oder Empfangen von urheber-
rechtlich geschützten Datein 

...ist strafbar!

Je nachdem, wie ihr Euer Handy nutzt, könnt ihr 
gegen verschiedene Gesetze verstoßen. In der Re-
gel liegt dann ein Verstoß gegen das Strafgesetz-
buch, das Urheberrecht oder das Kunsturheber-
recht vor. 
Bestraft werden kann man mit einer Freiheits- 
oder Geldstrafe! Euer Handy kann zusätzlich von 
der Polizei/Staatsanwaltschaft beschlagnahmt 
werden.
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DIE EINGANGSSTUFE BLEIBT HANDYFREI.  
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Was ist erlaubt? 
Auf dem Schulgelände gibt es Bereiche, in denen das Handy unter Beachtung der aufgeführten Regeln be-
nutzt werden darf. Dafür gibt es auch Bereiche, in denen die Benutzung des Handys nicht erlaubt ist, dazu 
zählt das Schulgebäude, also die Klassen- und Fachraumtrakte, Klassen- und Fachräume, die Mensa und 
Bibliothek, der FZB und die Schulstraße.  Eine Ausnahme bildet der C-Trakt, aber nur für die Oberstufen-
schüler und die Nutzung des Handys (zum Musikhören) während ELZ.  



Regeln zur Handynutzung

Das Handy darf während des Unterrichts mit-
geführt werden, es verbleibt aber ausgeschal-
tet in einer Tasche!

Jede erlaubte Handynutzung muss so gestal-
tet werden, dass andere nicht gestört werden. 
Dazu gehört, dass man z.B. Musik nur mit Kopf-
hörern hört. 

Bei schulischen Veranstaltungen, wie z.B. Klas-
senfahrten, gelten schulinterne Regelungen. 
Natürlich wird die Handyordnung auch dort 
beachtet!

Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind auf dem 
gesamten Schulgelände nicht erlaubt. Eine 
Ausnahme bilden die Aufnahmen für unter-
richtliche Zwecke.

Besteht der Verdacht, dass mit dem Handy 
strafbare Inhalte erstellt, gespeichert oder ge-
tauscht werden, wird von der Schulleitung die 
Polizei eingeschaltet!

Lehrer dürfen den Inhalt deines Handys nur 
mit deiner Einwilligung ansehen. Die Polizei 
kann dies beim Verdacht einer Straftat auch  
ohne dein Einverständnis tun. 

Mit Erlaubnis einer Lehrkraft darf das Handy 
eingeschaltet und für Unterrichtszwecke be-
nutzt werden. 

Ein Nichteinhalten der Regeln stellt einen Ver-
stoß gegen die Schulordnung dar und zieht 
dementsprechend unter Umständen Erzie-
hungs- oder Ordnungsmaßnahmen nach sich. 

Was tue ich wenn, ...

...ich Fragen zum Thema Handynutzung habe?

Die ersten Ansprechpartner sind natürlich immer 
die Eltern oder andere erwachsene Personen, die 
mit dir zusammenleben. 

An der Schule gibt es eine Gruppe Schüler, die zu 
Medienscouts ausgebildet wurden. Sie helfen bei 
Fragen weiter oder vermitteln den entsprechen-
den Ansprechpartner. 
Die Medienscouts erreicht man unter 
medienscouts@gesamtschule-online.de

Sprechstunde der Medienscouts: 
Die Sprechstunde der Medienacouts wird zu Be-
ginn des Schuljahres der Schulöffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. 

... ich einen Missbrauch des Handys bemerke?

Sprich die Aufsicht, einen Lehrer deines Vertrau-
ens, einen Sozialpädagogen, die Erzieher oder Be-
ratungslehrer an.  Diese werden den Vorfall dann 
weiter verfolgen.  

...mein Handy kaputt oder verloren  geht?

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Geräte bei Verlust/Beschädigung nicht durch die 
Schule versichert sind. Wer sich dazu entschließt, 
sein Handy in den dafür ausgewiesenen Bereichen 
unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln zu be-
nutzen, sorgt auch selbst dafür, dass mit dem Han-
dy nichts passiert. 

Unser 
Handy-Knigge│ 


